
Zeitschrift: Neues helvetisches Tagblatt

Band: 1 (1799)

Rubrik: Gesezgebung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 04.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Neues helvetisches Tagb lare.
(Fortsetzung des schweizerischen Republikaners)

Hevausgegeben von Escher und Usteri Mitgl. der gesetzgeb. Räthe.

Band l. idl. XLl. Tern, 6. Sept. 1799- (20. Fruktid. VII.

G e s e z g e b u n g.

Grosser Rath, 29. August.

(jFortsetzung.)
Secretan im Namen einer Commission legt

folgendes Gutachten vor:
An den Senat.

In Erwägung, daß der 36. §. der Constitution
will, daß die Wiederbesetzung der austretenden
Mitglieder des gesezgebenden Körpers nach dem
approximativen Verhältniß der Volks-
; a hl statt habe;

In Erwägung, daß, wenn zu einer Zeit, wo
der Hauptzwek war, die zerstreuten Theile Helve-
tiens in einen Körper zu vereinigen, und wo der
Drang der Umstände wohl nicht erlaubte, sich mit
neuen Grenzen und Bevölkerungsrechnungen abzu-
geben, die Constitution vorgeschrieben hat, daß
lever Canton, obgleich sehr verschieden in der An-
zahl der Burger gleichmüßig vier Abgeordnete in
den Senat, und acht in den großen Rath sende,
so beweist doch die Ausnahme, welche will, daß
das Gesetz die Sache für die folgenden Jahre an-

-.
und daß dasselbe nur auf die Volks-

jaul Ruksicht nehme, daß die Constitution gar nicht
vcr rand, ein eben so ungerechtes als gefährliches
System zu verewigen;

In Erwägung, daß, da diese Ausnahme sich
in dem gleichen Artikel, dergleichen Periode befin-
oet, welche die Bildung beider Räthe erklärt, sie
nu.)t am den großen Rath allein und auf den Se-

at nicht angewendet werden kann, ohne dem Buch-
lwven und dem genauen Sinne der Verfassungs-
Urkunde gleichmäßig Gewalt anzuthun;
,1»^)." ''rwägnng, daß man sich wirklich nichts
b.. vorstellen kann, als einen gesezgeben-
A" .îl'-per der in seinem Inbegriff ein einziges

tkà, und dennoch in zwei Kammern ge-
à./ 'î'. die eine nach den Grundsätzen

Vleichmäßigen Stellvertretung aller Bürgerone Unterschied ?usanimengeftzt würde, und die
"«vere. aus einer cauttnsweiseu Vereinigung ent-

sprünge, welche Caittone, obwohl ganz ungleich
an Große und an Bevölkerung, gleichmäßig vertre-
ten würden, und also eine wahre föderative Ver-
sammlung bildete;

In Erwägung, daß, wenn durch eine falsche
Auslegung die Grundlagen eines neuen Födcralis-
mus bei nns eingeführt werden, man sich ansft-
tzen würde, in alle Schwachheiten, in alles Elend
zurück zu fallen, welches denjenigen begleitete,
der eben zerstört wurde; daß man den Geist der
Lokalität, des Egoismus und des Ausschließcns
verewigte, die abergläubigen und politischen Vor,
urtheile begünstigte, innere Scheidungen und Treu-
nungen vorbereitete, daß mit einem Worte alle
Früchte der Einheit und Untheilbarkeit der Republik,
die kostbarste Wohlthat unsrer Wiedergeburt, ver-
loren würden;

In Erwögung endlich, daß wenn man an der
Nothwendigkeit zweifeln würde, daß die Skellver-
tretung mit der Bevölkerung ins Verhältniß gesczt
werde» müßte,dieß nichts anders hiesse, als die Haupt-
arundsktze der repräsentativen Demokratie angrel-
fen ; als bejahen daß jener Bürger, weil er auf
einen solchen Theil des helvetischen Bodens gesezt
ist, niatt das Recht habe, nach dem gleichen Maß-
stade vertreten zu werden, wie ein anderer Bnr-
ger, der einen andern Theil des gleichen Bodens
bewohnt; nichts anders hiesse, als um so gehässigere
Privilegien einführen, da sie die Art betreffen,
wie das Volk semen höchsten Willen ausübt; als
diese Souverainität des Volks verletzen; die Mehr-
heit der Nation der Minderheit unterwerfen ; als
das erste Gelenk zu der politischen Sklavenkette
schmieden ; als auf die ganze Nation alle die Uebel
rufen, welche aus einem gerechten Widerstand ge-
gen Freiheit und Gleichheit zerstörende Systeme,
die alle Bürger beschworen haben, entspringen
würden;

Aus diesen Beweggründen hat der große Rath
b e s ch l 0 s f e n:

Daß der anslretende Viertheil der Mitglieder
des Senats bei dem nächsten Herbsteguinöctium
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durch die Wahlversammlungen nach einem aus der
Volkszahl entspringenden Verhältnis! ersezt wer-
den soll.

Custor widersezt sich der angenbiiklichen Be-
Handlung eines Beschlusses, der ungeachtet seiner
Kürze so viele Erwägungsgründe nöthig hat; er

fodett, daß derselbe für z Tag auf den Canzlei-
tisch gelegt werde.

Kühn denkt, niemand werde zsolchen Grundsä-
tzen sieh widersetzen wollen; allein um. allen Mite
gliedern Zeit zu" geben, nachzudenken, fodert er,
daß das Gutachten bis Morgen auf dem Canzlei-
tisch liegen bleibe. Dieser Antrag wird angenom-
wen.

Der Senat verwirft den Beschluß über die Be-
förderung in den Ofsizierssiellen; der Gegenstand
wird der Commission aufs Neue zugewiesen. Durch
absolutes Stimmenmehr wird Gysendörfer zum
Präsident und Nüce zum französischen Secrttàr
ernannt.

Senat, ay. August.
Präsident: Falk.

Lang erhalt Urlaub für 2 Monate.
Ziegler im Namen einer Commission legt über

den Beschluß, der den dieWhrigen constitutionellèn
Austritt des Obergerichtshofs betrift, folgenden
Bericht vor:

Im l. § hatte Ihre Commission gewünscht,
einen Tag bestimmt zu sehen, an welchem die Aus-
loosnng geschehen könnte.

Die folgenden 12 §§ findet die Commission,
ohngeacht sie sehr umständlich scheinen, der Wich-
tigkeit des Gegenstandes angemessen.

Der 14. § will der Commission nicht einleuchten.
Sie fürchtet, wann das Dispositif dieses Abt. durch
Annahme des Beschlusses einmal genehmiget wäre,
so möchte es als Grundsaz aufgestellt, und auf
alle Autoritäten anwendbar gemacht werden, wo-
durch einerseits den Cabalen und Intriguen ein
weites Feld geöffnet, anderseits aber die Beförde-
rung der einen, zu angenehmern, und ihrer Be-
qnemlichkeit oder Oekonomie besser entsprechenden
Stellen; oder der Eigensinn und die gleichgültige
Geringschätzung und Verachtung des Rufes des
Vaterlandes der andern, nur denjenigen zut Last
fallen würde, welche ihren Pflichten getreu, mit
Hintansetzung ihres Privatvortheils, der Stimme
des Volkes gefolget, und sich willig dem gemeinen
Besten geopfert, nun aber wieder dem Wohl ihrer
Familie sich besser zu widme», das Benefice der
Conmtîltivn gerne genießen möchten.

In Hoffnung aber, daß der große Rath durch
»m bald nachfolgendes Gesez, diesen Jncsnvenien-

zeu abhelfen, und einem jeden den Weg öffnen
könne und werde, sich durch Eingebung seiner EM-
lassung bei den Wahlversammlungen, sein durch
diesen Beschluß entzogenes Recht wieder zu erlangen,
will sie wegen dem Drang der Umstände doch zur
Annahme des Beschlusses rathen. '

Indessen hat die Commission verschiedene Ree

daktionsfthler gefunden; sie überläßt dew. Senat,
zu entscheiden ob diese die Verwerfung begründen
können.

Usteri glaubt, bei der schon so sehr vorgerükttu
Zeit für die Ur- und Wahlversammlungen, soll man

sich bei unwesentlichen Abfassungsfehlem nicht auss

halten und räth zur Annahme.
Der Beschluß wird angenommen.
Die gleiche Commission räth zur Annahme des

Beschlusses über den diesjährigen couMutivneM
Austritt der Kantonsgerichte.

Der Beschluß wird angenommen.
Die gleiche Commission räth zu Verwerfung des

Beschlusses betreffend den Austritt der Dismttsge-

richte, wegen Redaktionsfehlern.
Usteri: Die Fehler können freilich die Verwer-

simg begründen, aber damit dieser Beschluß/ wli
es sein Inhalt fodert, in 14 Tagen in alle Tü-ntte

gelange, dürfen wir ihn keinen Tag länger nu'-M
ten; man lasse also die Fehler durch die Kanzm

verbessern und nehme ihn an.
Zäslin stimmt Usteri bei; er hätte "îss îwünscht, daß auch auf die Supplennken, ue -

verschiedenen Kantonen in die DistriktsgmI». S

wählt wurden — freilich gegen den Willen oec

siiturion — Rüksicht wäre genommen worden.

Kubli stimmt auch zur Amiahme; bsa)

der Unterzeichnung wünscht er Verbesserung 0^

das Bureau. Cr a uer ist gleicher Meinung.

Devevey bittet die Glieder der Eo-mmin

diese Verbesserung zu besorgen.
Der Beschluß wird angenommen.
Die Discussion über die constttntionellen m;- '

die Ertheilung des helvetischen Bürgcrcccytv

Fremde betreffend, wird fortgesezt.
P fy ffer : Der Staat ist vollkommen bcrcch..g '

dem Fremden den Zutritt zum Bürgerrecht g^
verweigern, zu erleichtern, oder zu erschweren.

Frage ist also nicht eine Frage des Rechts, ^
der Klugheit. Die Frage ist: ist «s d-m «KZ
Vortheil des Staats angemessen, diesenr
Fremden zu erleichtern, oder Zu Erschwere.
allen Rüksichten ist es fur den Swat vor

dem Fremden die Aufnahme mdas helvem^ ^
gerrecht zu erleichtern. Die Star-e em^-
besieht in seiner Bevölkerung chch

thmn, und allgemeine Wohlfahrt m -, a

dieser Stärke; je bevölkerter ein Stam m,
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mehr Burger sind da, ihn gegen snne äusseren Fein-
de, die Angriffe gegen seine Freiheit wogen, zu
schützen; größere Sicherheit von aussen ist also die
erste Wirkung einer größeren Volksmasse, zu wel-
cher erleichterte Aufnahme der Fremden vieles bei-
trägt. Die zweite Wirkung der vermehrten Bevol-
kerung ist Erhöhung der Betriebsamkeit aller Art,
also Vermehrung des Reichthums; erleichtert man
den Fremden die Aufnahme, find sie sicher, in Hel-
vetien durch Erlangung des Bürgerrechts sich auf
immer festsetzen zu können, so werden Fabrikan-
ten, Manufakturisten, überall an Orten, die zur
Handlung bequem sind, sich ansiedeln, und dieß
wird allen Gegenden, wo sonst Faulheit und Ar-
Muth im gleichen Grade herrschten, neues Leben
geben ; überall wird der Arme, der Arbeit sucht,
Arbeit finden; die Thätigkeit und Industrie des
Fremden wird er sehen und bald selbst industriös
und thätig werden, und so wird Bettelei, die zu-
mal in den Distrikten Schweiz und Altorf und noch
andern Gegenden in so häßlicher Gestalt erschienen,
und mit ihr Elend Unwissenheit, Rohheit ver-
scheucht, und die ärmere Voikskiasse der Kultur
empfänglicher gemacht werden. Wie sehr bedürfen
die vom Kriege verwüsteten und aller Hülfsmittel
auf lange Zeit beraubte Gegenden dieses Belebung
durch Industrie und humanerer Begriffe Durch
die auf solche Weise in allen Theilen Helveticas
vermehrte Industrie wird auch der Werth der Gü-
ter steigen, der unter den Prciß, der Zur Vervsll-
kommmmg des Landbaues nöthig ist, berabzuflài
droyt; denn dieser Werth wird durch die Konkur-
renz der Käufer bestimmt, das erworbene Geld

zum Ankauf der Guter verwandt werden,
a so Agrikultur, Industrie und Handel werden in
gleichem Verhältniß gewinnen, und mitteist dieser

/hielten alles Nationalreichthums, wird ein
Wohlstand erzeugt werden, der durch Freiheit der

»m. ??d durch die dadurch erregte Thätigkeit
auer Menschenkrâftt sich über alle Klassen erstre-
mm wird Aber man wendet ein, der Fremde wer-
oe ine solche Anhänglichkeit wie der geborne Schwel-
ìer an die Republik an Tag legen. Dieser Einwurf
wurde gegründet seyn, wenn der Fremde blos nur
geouldet, und nicht zum Bürger aufgenommen wür-
mT'k dürfte Gefahr da seyn, daß er die e?-
wordenen Reichthümer in das Land versetzen würde,
vas ,ym dauerhafte Aufnahme und den vollen Ge-
nuß der Rechte eines freien Mannes verscharr;
r--,,'»., "ngs m Ländern, die nach engen Begriffenâ" werden, der Industrie noch Fesseln angelegt
kr» />. -

lange Freiheit zu denken und seine Sedan-
u„,à"UMn, daselbst einer inquisitorischen Polizei
là'è'len stud, so lauge wir Freiheit und Recht"S, und Men Pattheigeist, unter welcher Form

er erscheinen mag, der das Vage der Willkühr an
die Stelle fester constitutisneller Grundsätze zu setzen

strebt, wirksamen Einhalt thun, so lange wird jeder
Fremde, der unter uns wohnt, sein neues Vater-
land um so mehr lieben, als er es durch den Con-
traft eines Landes, das die Freiheit nicht kennt,
richtiger zu schätzen wissen wird und seine Kinder
sind schon geborne Helvetier. Was dann die Iu-
den betrifft, die nur durch den Verfolgungsgeist
finsterer Zeiten eine eben so nnglükiiche als liefge-
sunkene Menschenklasse geworden sind, so werden
durch den Beschluß dieselben nicht in Masse auf-
genommen, sondern in jedem Fall wird bei jedem
einzelnen Juden die Frage seyn, (wie es der Be-
schkuß will, hat er sich durch seine Aufführung
des helvetischen Bürgerrechts nicht verlustig ge-
macht? Findet es sich dann, daß er durch Wucher,
durch Betrug sich Güter erwarb und noch erwirbt,
so ist er durch den Beschluß vom Bürgerrecht aus-
geschlossen und das Bürgerrecht darf ihm dann
verweigert werden. Durch diese Verfügung wird
das helvetische Volk hinlänglich beruhigt bleiben,
wenn man es nur nicht gegen diese unglükiichen
Menschen, dem ächten Geist des Christenthums ganz
zuwider, fanatisirt, wenn man nur den men-
schenmordende» Vorurtheilm der Unduldsamkeit kraf-
tig entgegen arbeitet. ' Eilen wir also, BB. Ge-
ftzgeber, ferne von engherzigen Gefühlen eines ein-
geschränkten Patriotismus, durch liebevolle Auf-
nähme den Fremden alle Quellen des National-
Wohlstandes für die Zukunft zu eröffnen, und un-
fer Vaterland dadurch auf die höchste Stufe inne-
rer Wohlfahrt und relativer Macht zu führen. Ich
stimme für das Gutachten der Commission.

Duc sieht nur 3 Gründe, die eine Regierung zur
Aufnahme von Fremden bewegen können: zu geringe
Population; Mangel an Industrie und gegenseitige
Verpflichtung anderer Regierungen. Unser Land ist
hinlänglich bevölkert und wird es noch mehr durch
die Desorganisation der Klöster und die Rükkunfc
der Schweizer aus fremden Diensten; Vortheile
verspricht er sich von Fremden auch keine, wohl
aber Beförderung des Luxus, Verderbniß der S-t-
ten u. f. w. Keine großen Männer, keine ausge-
zeichnete Gelehrte u, s. w., sondern nur der Aus-
wurf der Nationen wird in die arme Schweiz kom-
men. Reciprocität ist auch nirgends vorhanden —
Endlich und hauptsächlich würden durch die Redak-
tion der Commission, die Juden zu Burgern auf-
genommen — die Juden, von denen unser Volk
gar nicht reden, gar nichts Hören will. — Auch
würden wir so unsere Nationalgüter an Fremde
verschleudern. — Es sollte kein Fremder anders als
durch ein Dekret oer gesezgebenden Rathe gegen
eine ihm von denselben zu bestimmende Geldsumme,
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es wäre dein; für außerordentliche der Republik gs-
leistete Dienste, zum helvetischen Bürger angenom-
men werden — Er stimmt zur Nnkweisung an die
Commission.

Mittelholzer verlangt, daß die verschiedenen
Bedingungen, die die Commission zu? Erlangung
des Bürgerrechts für Fremde vorschlagt, einzeln
behandelt werden.

Meyer v. Ar. widersezt sich, indem alles an
einander hänge.

Mittelholzer findet dieß gar nicht und be-
harret ans semer Meinung.

Crauer will nur das Abstimmen einzeln gesche-
hen lassen.

Meyer v. Arau legt eine eigne Redaktion die-
sex Artikel vor. Sie ist folgende:

Der Fremde kann helvetischer Bürger werden,
wenn er das Alter von 20 Iahren zurükgelegt,
20 Iabre in Helvetic« gewohnt, sich nützlich und
durch seine Sitten und. Aufführung der Aufnahme
nicht unwürdig gemacht hat, welches mit wahrhaft
ten Zeugnissen Gelegt seyn muß; auch beweisen
kann, daß er ein eigenthümliches Haus oder Grunde

.stück besitze, dessen wahrer Werth wenigstens 1000
Franken betrage. Er muß sich zu diesem Ende an
die gesezgcbenden Ràthe wenden, welche sich dann
zweimalen in einem Zwischenraum von 4 Wochen
zeder Rath berathen, ob seine Annahme dem Va-
terland nützlich seyn könne; — wird er angenom-
men, so legt er den Bürgereid ab, nnd laßt sich

m das Bürgerregister einschreiben.
Der Fremde hingegen, der sich mit einer helve-

tischen Bürgerinn verheyrathet, kann auf die vorge-
schriebene Weise als helvetischer Bürger angenom-
men werden, wenn er sich io Jahre in Helvetica
aufgehalten hat, nnd nützlich gewesen ist.

Auf gleiche Weise können auch die geftzgebcn-
den Rüche einem Fremden, der die Bedingnisse des
vorhergehenden Artikels nicht erfüllt hätte, das
helvetische Bürgerrecht ertheilen, wenn er sich um
die Sache der Freiheit und um die Menschheit auf
eine ausgezeichnete Weise wohl verdient gemacht
bat, oder wenn er durch Anlegung neuer Erwerbs-
quellen, und mit anderer gelehrter Nnzbarkeit Hel-
vecien beglücken kann.

Lüthi v. So!, rmterstüzt Mittâslzers Antrag.
Barras behauptet, man soll erst diskutieren,

ob überhaupt eine konstitutionelle Aufnahme und
Naturalisation von Fremden, oder nur allein die
außerordentliche Aufnahme durch Beschlüsse der Ge-
sezgebung statt finden soll.

Mittelhvlzers Antrag wird angenommen.
Das erste Beding des Alters von 20 Jahren

wird angenommen.
Das 2te istAufencha.lt von ivJahrm in derRepMk.

Mittelholzer will die Naturalisation erschwe-

ren; er spricht gegen Pfyssers gelehrten Bericht,
und meint, die feine Industrie der Fremden würde

.der Tod der redlichen und einfachen Schweizerin-
bustrie seyn. Das helvetische Bürgerrecht soll eine

Gnade seyn, mit der man nicht freigebig seyn darf;
er stimmt also für 20 Jahre Aufenthalt.

Fuchs begehrt ungesäumte Abstimmung.
Crauer verlangt Fortsetzung der Discussion und

Vertagung bis Morgen.
Dieser Antrag wird angenommen.
Man schreitet zur Wiederbesetzung des Bureau.

Schneider wird zum Präsident, Zäslin zum

französischen Secretär und Bay zum Saalinspcktor
erwählt.

Ziegler im Namen einer Commission räth zu

Verwerfung des Beschlusses über den dießfthrigen
constitutionellen Austritt der Verwaltn ngskammern,
wegen fehlerhafter Abfassung.

Der Beschluß wird auf diese Art verworfen.
Der Senat schließt seine Sitzung und verweiset

Zwei Beschlüsse des gr. Raths an eine Commission.

Grosser Rath, zo. August.
Präsident: G y sên d ô r fer.

Das gestern vorgelegte Gutachten über die Wie-

derbefttzung des Senats wird zum zweitenmal
verlesen und in Berathung genommen.

Escher. Wer die Republik nach denMgen
Grundsätzen erhalten will, die uns die Constitution

aufstellt, kann nicht anders als diesem von ctt
Commission aufgestellten Grundsatz beistimmen, uns

ich unterstütze denselben gänzlich; dagegcwftmimn
mir die Erwägungsgründe als unzweckmsM vor.
sie sind schwülstig, überspannt, poetisch, sieclamsts,
risch und beleidigend für den Senat, ich

daher gänzliche Verbesserung und Verenssachuäi

derselben. Unsre Beschlüsse sollen in "iî-m '

fachen, edlen Styl abgefaßt seyn, und ie ussssM

Grundsätze sie enthalten, desto weniger bce.üu/'

der Erwägungsgründe zu seyn, und also wen«

Erneuerung des Senats die Rede ist, ft I«
man nicht von Ungeheuren, von Aberglauben,
Sclavenketicn u. dgl. zu sprechen.

(Die Fortsetzung.folgt.)

Anzeige.
Man sucht einen stillen / ordentlichen
- - -

Diensten stehen. Sein Gehalt wäre nwnatâ

der Deutsch und Französisch versieht, und <>ue

geb,

gen, und ihren Commissarjen zum LSpieftß zu

artige Handschrift hat. ' Er müßte täglich Z b.s 6

Stunden in der Bibliothek der Geftzsebft

Franken. LÜthi b-"
Nr. 48, grun Suarr.
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Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gefttzg. Räthe.

Band I. n. xeii. Bern, 7. Sept. 1799. (21. Fmktid. VN.)

G'esezgebung.
Grosser Rath, 30. August.

(Fortsetzung.)
Custor kann dem Beschluß nur bedingt bei--

stimmen, nemlich in sofern die Canrone alle wieder
vereinigt sind und ihre wahre Bevölkerung bekannt
seyn wird, weil ohne dieses ein Theil des Volks
in seinen Rechten verkürzt würde, weiches durchaus
nicht Statt haben darf. In Rücksicht der Erwä-
gungsgründe ist er Efchers Meinung, und. fodert
Weglassung derselben.

Herzog v. M. ist mit Escher einig', daß die
Erwägungsgründe abgeändert werden sollen, er
kann aber nicht mit ihm für das Gutachten selbst
stimmen. Denn den 36. §. der Constitution kann er
mcht verstehen wie die Commission: auch ware es
dem Reglement zuwider, einen schon vom Senat
verworfenen Beschluß zum zweitenmal so geschwind
wieder zu übersenden.

Beutler: Sehr weislich hat der Rath der
Alten, 'der die Constitution nicht aus- den Augen
gelassen, diesen unseren Schluß verworfen, der ge-
rade gegen den Ginn der Constitution aogefasset
war, welches ein jeder Unpartheiischer mit mir ein-
gestehen muß. Höret wie die Constitution lautet:
»Der Senat besteht aus den gewesenen Direktoren

'à Deputaten eines jeden Cantons." Also,
RR. wenn der Senat aus EMrektoren, und

nach der Volksmenge eines jeden Cantons noch
zu erwählenden Mitgliedern bestehen sollte, wie
viele Mitglieder würde ein oder der andere Canton
wehr als nach Verhältniß der Volksmenge im Se--
nat bekommen? Der Canron Leman, der wirklich
stgon z würdige Direktoren zählen kann, wenn
Weser also nach seiner Bevölkerung, wie schon in
emem Vorschlag gezeigt worden, zn dem gegenwär-
«Mi 4 Senatoren noch 4 andere wählen könnte,
w wurde dieser Canton, so auch Bern und Zürich :c.
'tten jeder noch viele Direktor fähige Männer zäh-
»u kaun, erdlich mehr Senstons haben., als
andere Cantonea, oder mehr als einem nach seiner

Volksmenge gebührte? und eben aus dieser Ur-
sach, wenn man die Gleichheit nicht verletzen will,
müßte man die Exdiretwren dieses issres Rechts,
so ihnen die Constitution giebt, benehmen, so aber,
ohne die Constitution zu ändern, nicht geschehen
kann. Somit muß ja nothwendig folgen, das bis
zur Abänderung der Constitution, soviel als aus
einem Canton Senatoren austreten, auch so viele
aus jedem Canton wieder eintreten sollen.

Man wird mir aber dagegen einwenden, daß
die Besatzung des Senats nicht anders könne
vorgenommen werden, als nach der Volksmenge
der Ccttttone, in sofern man gerecht handeln wolle;
ich antworte solchen ussd sage: daß es eben so

ungerecht wäre, wenn man die Cantone nicht zu
erst nach dem 16. Art. ver Constitution gleich ein-
theilen würde, woraus detm dse Gleichheit der Ne-
präseutantschaft von sich selösten folgen müßte.

Man wird mich dieser Widersprechung wegen
als Uupatrioten oder gar als Aristokraten wollen
beschuldigen, aber auch dieses wird mich nicht ab-,
wendig machen können; denn ich kann euch ver-
sichern, daß wen» diese, das was sie in Rücksicht
ihres Patriotism besser sind als ich, vorn an ihre
Nasen hängen, so wird sie ihnen nickt weit herun-
tergezogen werden. Kurz, die Constitution sagt:
daß der Senat nebst den Epdirektoren aus 4 De-
xutirtên e-nes jeden Cantons bestehen ftll. Zufolge
diesen Worten, kaun es nicht der gleiche Fall für
den Senat als wie für den großen Rath seyn, in-
dem es heißt: der große Räch besteht für das
erstemal aus 8 Mitgliedern, folglich wird das Gk-
sitz für die Folge die Anzahl des großen Raths
bestimmen; für den Senat aber heißt es: der Se-
nat besteht aus 4 Mitgliedern eines jeden Can-
tons. —UIst das nicht deutlich, nicht klar genug,
BB. GG. wie die Constitution redet? ich für mich
finde solches so klar, als immer was klares seyn
kann, und diesemnach könnte ich nicht zugebet«?
daß der Senat nach der Volksmenge der Canrone
besetzt werden sollte, bis die verbesserte Constitution,
für den Senat wie für den großen Nach den glci-
chen Grundsatz wurde festgesetzt haben. BB. GG.
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(aßt euch doch nicht irre führen! Denn wenn ihr
einwilliget, daß der Senat nach der Volksmenge
besetzt werden (olle, besonders ihr LanSmänner,
so werdet ihr euch selbst den Strick um den Hals
iege»; ja gewiß und ihr werdet zu keiner andern
Eintheiln,,g Helveticas mehr gelangen können, weil
sie die Majora bekommen, als zu solcher, welche
die Städte und großen Cantone sich selbst wüm
schen. Mso schließet mit mir über diesen Rapport
zur Tagesordnung, dahin motivirt, daß der Senat
aus jedem Canton wieder mit so vielen Mitglie-
den, ersetzt werde, als wie viel aus jedem Canton
werden ausgetreten seyn und daß dieser gleiche
Ein - und Austritt so lange dauren solle-, bis die
neuverb.sserte Constitution es anders wird bestimmt
haben. Denn, wenn die obersten Gewalten dato
nach der Vol-smenge sollten besetzt werden, so

müßte auch das Direktorium und der oberste Gee

richrshof nach derselbe» eingeführt werden. Kurz,
wenn ihr dieses Gutachten, wie es da liegt, am
nehmen würdet, so würdet ihr die Gefetzgeber entt
zweien, und den mehrern Theil zum Austritt brim
gen, weil dieser wieder den z6. Art. der Constitution
abgefassct, ich schließe also zur mocivirten Tagcse
ordnung.

(Der Redner wird mehreremale durch den Ruf
zur Ordnung unterbrochen, er laßt sich aber, auf
die Freiheit zu sprechen gestützt, nicht irre machen.)

iFierz sagt: freilich darf jeder Repräsentant
freimüthig seine Meinung sagen, aber wenigstens
soll er sich geziemender Ausdrücke in derselben bedie-

«en, und daher fordere ich den Präsident auf, jedes

Mitglied zur Ordnung.zu rufe», das die Würde
der Versammlung vergißt.

Nüce: Wir bleiben beym alten, und wollen
habe» bleiben Ein Punktum oder Semikolon, der

unrichtig im z6. §. der Constitution gesetzt ist, ruft
man an, um, allen Grundsätzen zuwider, die beiden
Rathe ganz nach anderer Art ernennen zu lassen,
und so würden wir einen blauen und grünen Rath
haben. Auch laßt uns ein wenig rechneu. Man
muß nach scinem Vermögen dem Staat bezahlen;
sollte mau denn auch nicht in ungefähr gleichem
Verhältniß über die Ausgaben disponiren können?
Harren wir die Cantone gleichmäßig eingetheilt, so

waren w-r nicht in dieser unangenehmen Lage, aber
jetzt können wir uns nur nach dem Verschlag der
Commission daraus ziehen. Wenn allenfalls einige
harre Ausdrucke der Er-oägungsgründe, schwachen
Ohren wehe thun, weil nicht jede Wahrheit gut
zu sagen ist, so streiche man sie aus; übrigens
stimme ich zum Gutachten.

Carmintran ist in den Grundsätzen der Com-
mission, und denkt, eine kräftige Vorrede werde
Kr den Senat sehr zweckmäßig' seyn: doch find

einige Erwägungsgründe unrichtig, und ;. B. sollte
nicht von Aberglauben, Widerstand des Volks
u. s. w. sie Rede seyn, denn die Religion soll
hier nicht eingemengt werden, und auch soll man
nicht von Aufständen sprechen; übrigens stimmt er
dem Gutachten bey.

Secret an: Als ich Esther» hörte, glaubte ich

nur die Erwägnngsgründe vertheidigen zu müssen,
aber weiter^ hörte ich, daß man sogar das Herz
hatte, die Sache st bji anzugreifen. Man dnrchgche
das Betragen des Senats in diesem Geschäfte über
seinen Austritt, und man wird sehen, daß wir
endlich so weit gekommen sind, ihn zn fragen, ob

er wnkiich eine stellvertretende Demokratie wolle?
Erniedrigend ist nichts in den Ecwägnngsgründen,
sie stellen nur die wahren Grundsatze einer ächte»

Republik, und die Gefahr, die mit ihrer Hüitaw
sttzung verbunden ist, etwas kräftig dar — will <-u»
sie vereinfachen, blöd mache» selbst, nan wohlan!
Von Religion ist nicht die Rede in diesem Gutaclp
ten, nur von Aberglaube. Was die Sache siibß

betriff, so sind die Gegner nur auf grammatikalische
Gpizsiildigtàn gestüzt, die, wenn man den z6. §

der Constitution ohne Aorurtheiie liest, ganz wezs
fallen. Alles, alles wird brnuzt, um die Ecfüllmg
der Constitution zu hindern, bis auf die Exdirà
reu, diese pol-tsschen Auswüchse unsrer Constitution,
die im Senat sitzen, herab: Man kann sie ja, um

diese Schwierigkeiten zu heben, als Kantonsstnâ
rcn anseheil. Unsere Verfassung fodert Srellvettrtt
tung des Volks nicht der Kantone, und manch!

Gegend der Republik möchte nicht feig oder dumm

genug seyn, sich der wahren Stellvertretung berans

den zn lassen, und es ist bei dieser Berathung u«
die Grundsatze der Einheit und um die Ruhe der

Republik zu thun. Laßt uns doch den alten Mst>u

sehen wenigstens in so weit ausziehen, um einzuitt
Heu, daß oie jezige» Kantone mit den alten M
leine Verbindung haben. So lange ich lebe, werbt

ich nicht wider die Grundsatze der Einheit und drr

repräsentativen Demokratie stimmen und beharre am

dem Gutachten.
Cartier findet die Ecwägungsgründe übertritt

ben, unzwekmaßig und nnpolitlsch, und wü»^
nach Esthers Antrag Verbesserung derselben. ^
gerecht der Schluß selbst ist, an sich selbst betrag
tet, so ist er doch nicht mir der Constitution über

einsti.'nmend, und viele solche Fehlet, b.tt bw/,
sillntion enthalt, müßen nach und nach, über co> '
stilutionsmäßig, vervessert werden. Ifst «1«

mir einer neuen Eincheüuu.g der Republik beichafug '
sollten wir denn nicht Sie Haltung der llroerza >

^

lungen vertagen dürfen, bis das vssre Vera« >

Se? Stellvertretung- bestimmt ist Hiermit wre .>

sich die letzige Lage der Republik, welche mal



stattet, daß überall UrVersammlungen gehalten w r-
ven also laßt uns dieselben ruhig aufîchisben, bis
wieder alle Cantone mir der Republik vereinigt sind.

Er la cher erklärt, baß auch er das Herz habe,
Wider das Gutachten zu sprechen; er ist ganz der

Meinung, daß die Kantone zuerst gleich gemacht
werden sollen, ehe von erncr neuen Senatsergän-
zung die Rede ist; die Kantonseintheilung ward
nur darum verworfen, weil mehrere Kantone in
Feindes Handen waren, und wir nicht vertheilen
wollten, was wir nicht besitzen. Man glaubt,
das Volk werde bös, wenn es nicht ttrversamm-
lungen halten könne, aber das Volk ist bester als
wir selbst; und wir wollen ja alle dem Volk mehr
Freiheit geben, als es stezc schon hat; es ist also
nicht von Beschrankung der Volkefreiheit die Rede.
Auch ist es nicht wahr, daß das Volk böse wird;
und kennen wir das Volk nicht besser, als jene
prozessirende Advokaten - wir, die Tag und Nacht
mit dem Volk umgegangen sind? — verzeih mir
Gott die Sünde! — und wenn wir auch diesen

jetzigen Klugheitsrüksichten nicht Gehör geben woll-
ten, so wird uns der Senat schon die Meinung
sagen, und unsren eonstitntivnswidrigen Beschluß
im Augenblik wieder verwerfen. Er stimmt Car-
tier bei.

Kilchmann will auch die Constitution halten,
aber nicht nach ihrem Sinn, sondern nach ihrem
Wort, sonst kommen die Gelehrten dahinter, und
machen, wie es im Luzernersiadtbuch gieng, aus
weiß schwarz und aus schwarz weiß; er will jeden
Kanton wieder einen Senator ernennen lassen.

Gmür findet, die wahren Grundsätze der Bils
ligkeit seyen mit dem Buchstaben der Constitution
nicht deutlich einig, aber wir sollen bei den Grund-
sotzen bleiben, und diesen ist der Schluß des Gut-
achtens gemäß, daher wir dieses annehmen müssen.
In Rüksicht der Erwàgungsgrlmde stimmt er Eschern
bei, und wünscht noch neben dieser Verbesserung,
daß man wegen ven vom Feind besezten Kantonen
eine Verfügung treffe und beifüge ; zu diesem Ende
hin fodert er Zurükweisung des Gutachtens an die
Commission.

Gaxany will dem Volk beweisen, daß er den
wahren Grundsätzen der Stellvertretung gemäß
denkt ; nur darum nimmt er das Wort. Er wun-
dert sich noch Bürger zu hören, die diesen Grunds
satzen n-cht huldigen wollen, und also den Födera-
usm unterstützen. Er denkt wie Gecretan; stimmt
<mv ganz zum Gutachten, und glaubt, wann es
wied er verworfen würde, so müßten wir das Di-
rettonum anffodern, die Constitution in ihrem An-
eyen zu erhalten und beobachten zu machen. Die
B^fammlungen können nicht aufgeschoben werdm,
W»ß konnte der Aristokratismus mit allen seine»
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scheußlichen Gefährten wieder aufkommen, und die?
muß mau immer mit Schrecken unterdrücken.

H über bedaurt, aufs neue im Fall zu seyn,
sich für die Vertheil igung der Rechte tsts Volks zu
erheben; denn wenn wir diese schützen wollen, so
können wir nicht von dem vom Senat verworfnen
Beschluß zurükkommcn. Wenn wir vom Volk spree

chcn, so muffen wir denken, daß eS nicht von
einem Theil des Volks, sondern von'i der ganzen
Maße desselben die Rede ist; denken wir nun das
Volk ware ganz versammelt, und diese Frage
würde ihm vorgelegt, wie kann man glauben, daß
es einzelne Theile starker repräsentiren lassen würde
als andere? nein, dieß würde nicht geschehen, denn
es wäre seinen natürlichen Rechten zuwider, und
diesen wollen wir nicht zuwider handeln. Von
Vertagung der Ucversammlungen kann keine Rede
seyn, denn die Ausübung der Souveränität des
Volks, die in der Constitution gegründet ist, läßt
sich nicht ausschieben, ohne diese Souveränität selbst

zu verletzen. Was die Weigerungsgründe anbetrifft,
so bin icy Carmintrans und Eschers Meinung, denn
viele Ausdrücke derselben könnten erbittern und der
Sache selbst schaden; auch sollen die Akten unsrer
Gesezgebung in einem festen aber ruhigen Styl ab-
gefaßt werden. Man nehme also den Grundsatz
an und die Äbfassnng weise man der Commission
zur Verbesserung zurük.

Carrard: Die Grundsätze sind schon so ent-
wikelt, daß es nicht nöthig ist, etwas beizufügen;
der Senat scheint einen Ganz gehen zu wollen,
der ganz dem gesellschaftlichen Vertrag zuwider ist:
denn wie kann man nach Annahme des Grundsatzes
der Gleichheit, behaupten wolle», daß die einen
Bürger bis auf ü fach so stark repräftntirt werden sol-
len, als die andern? man behauptet, die Constitution
verfüge hierüber anders, aber keine Beweise wur-
den für diese seltsame Behauptung vorgebracht.
Die Urversammlungen vertagen, können wir nicht,
weil das Volk zu denselben coustitutionsmässig das
Recht hat; und überdem haben wir ja schon be-
schloffen, welche Geschäfte die Wahlversammlungen
habe» sollen. Noch andere Verfügungen mit dem
Beschluß vereinigen, können wir nicht, weil sonst
die Sache selbst wieder, dieser Beisatze wegen,
verworfen werden konnte. In Rsiksicht der Erwä-
gnngsgrüude stimmt er Hubern bei, und fodert An-
ertemimiZ des Grundsakes.

Bourgeois findet die Erwägungsgründe eher
zu schwach als zu stark.; dock will er ihre Vers
sussung zugeben, fodert aber Abstimmung über den
Grundsatz durch den Namensaufruf, damit das
Volk wisse, wer seine wahre Freiheit will, uns
wer von uns sie nicht will.

Anderwc'blh glaubt, das Abstimmen durch



den Namensaufruf sey nnnsshig, und starke Erwä-
gnngsgründe ebenfalls überflüssig, weil in der Be-
rathung selbst der Senat starke Gründe genug fin-
den wird. Cr stimmt durchaus zum Schlüsse des
Gutachtens selbst; denn da nun die Stelwcrteetung
der grossen Kantone doch nicht ganz Verhältniß-
massig ist, wie soilten nun die Stellverkreter der
kleinen Kantone sich widersetzen dürfen, daß das
wahre Verhältniß doch astmahlig hergestellt werde?
Dem Anschein nach ist eine Art Mißtrauen schuld
an der noch nicht Annahme dieses Grundsatzes,
indem einige Mitglieder der Gesezgebung fürchten,
daß nachher die Cor/utution nicht mehr geändert
werden könne; aber diese Furcht ist fälsch, alles
begehrt Verbesserung der Verfassung, und auf je-
den Kall wird sie statt habe» ; ich stimme also zum
Grundsatz des Gutachtens.

Ta bin ist Cartiers nnd Erlachers Meinung,
und will Helvetic» geschwind neu eintheilen.

Guter: Es geht wieber unter uns als ob es
«uf êeben und Tob gienge. Die einen klagen, die
andern drohen, und einer will gar das Direktorium
um Hülfe anrufen. Man behaustet es seyen fal-
sche Punktum, Coma te. in der Constitution; aber
wenn wir so mit einzelnen Buchstaben verfahren,
so würde ja aus Nüce, durch kleine Abänderungen
eine Nütze werden. Es ist gar nicht nothwendig,
daß beide Räthe gleichmässig gewählt werden. Wir
machen die wahre Representation aus, der Senat
sollte im Verhältniß des Verstandes, nicht nach der
Bevölkerung gewähft werden. Ilcbrigens kann man
diesen Grundsatz einst aufstellen, aber nicht jezt,
wo wir so wenig von der Bevölkerung der ver-
schiednen einzelnen Kantone wissen; wir wollen
nicht die blinde Kuh.spielen; und indessen sind-die
grossen Kantone auch repräsentirt, nur etwas cou-
centrirter als die kleinen.

Zimmer mann: Memand hat den Grundsatz
wirklich angegriffen sondern die Gegner haben sich
m unbeschreibliche Widersprüche verwikelt; ich stimme
zum Gutachten, mit Weglassung des lezteu Erwä-
gungsgrundes. — Die UrVersammlungen können
nur durch höhere Gewalt, nicht durch das Geftz
eingestellt werden.

Trösch halt das Gutachten der Constitution!
zuwider, und verwirft also dasselbe öffentlich vor

'

dem ganzen Volk.
C mür widerstzt sich- dem Abstimmen durch

Namensaufruf.
Der Namensaufruf wird verworfen. -

Mit 5Z Stimmen gegen Z? wird das Gutachten
mit Weglassung der 2 lczten Erwägung gründe an-
gèiwmmea.

Zimmermann, im Namen einer Commission,
legt zwei Gutachten über die Wahlversammlungen

c>

vor, welche bis morgen auf den Kanzleitisch ge-
legt werden.

Kühn legt folgende Zuschrift vor:
Anzeige des B. Wyß, Vikarins zu Wohlen, an

den B. Vvltsrepräsentant Kühn.
Bürger Repräsentant!

Unterm iZ. dieß ließ das Bezirksgericht ZoNkoftn
zu Schürfen einen wohlbeläumdewn Jüngling,
Namens Christen Gohli von Hinderkappelen der
Kirchgemeinde Wohlen, dessen Sache damals wirk-
lich noch beim Vollziehungsdircktorium in Unter-
suchung lag, durch zwei Haschier nach Aarberg
in Gefangenschaft, von da Freitags den 16. nach
Schupfen ins Gefängniß, und Samstags den 17.
m't Beihülfe des Distriktsstatchalters Mofer von
Schupfen, vor allem Volk auf seinem Leib in die
dastge Kirche vor den Illtar schleifen, um ihn mit
seiner Patermtàtsklâgerin, Margarecha Hügli zu
Ortschwaben copulireu zu lassen. Der B. Pfarrer
des Orts konnte jedoch die Einsegnung des ar-
men, vor ihm liegenden und der präsumtiven Braut
bei Annäherung droh nden Jünglings nicht vollste-
hen, schifte demnach den neben ihm stehenden Di-
striktsstatthaltèr Mît diesem Bericht zum Distrikts-
tribunal. Dieses liesse sofort den Jüngling als
einen Widerspenstigen nach Bern vor den Regie-
rungsstatthaltcr Planta, und derselbe ihn,, .nach

vorgelegter Wahl der Ehevollziehung oder Gesang-

nifistrafe in die Gefangenschaft des sogenannten
Biauhauses.sperren, wo er nun seit 14 Tagen liegt, s

und von dem B. Regiernngsstatthaltcr endlich die ^

ausdrüklic!e Bewilligung erhalten hat, von jeder-
mann besucht werden zu dürfen. Hier verlangte
er durch Verwandte seinen Seelsorger, den Pftrr-
Vikarius Wyß von Wohlen znm Trost. Dieser
besuchte ihn zu verschiedncn malen, und suchte:»n
mit Religionsgründen und der Hoffnung, von der

helvetischen Gesezgebung erhaltender Gcrecht-slen
als redlicher Seelsorger aufzurichren.

(Die Fortsetzung folgt.)

Grosser Rath, 5. Sept. Beschlusses sollen

die anstretenden Glieder des Senats derjenigen

Kantone, die neue Senatoren zu wählen.häm
und gegenwärtig vom Feinde beizt sind, W ""w.

-im Senat bleiben, bis ihre Kaucoue neue Was«
vornehmen können. '

Senat, Z. Sept. Annahme des Beschlusse

über En'ichtung eines Corps stehender -ss^we -

Vcrwer ung des Beschlusses, der die Erossmng
der Urversammlungen auf den
Wahlversammlungen auf den 22. d. M. fesse,r-
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G-sezgeb ung.
Grosser Rath, 3°. August.

Fo rtsetz ung.
(Beschluß der Anzeige des B. Vik. Wyß.)
Gestern, als Donnerst, den 29. dieß, gicng besagter

Vik. Wyß des Morgens zu gleichem Zwek aus ward
vom Gefangenaufseher eingelassen, ihm ein Billet
vom B. Rcgierungsstatthaller Planta, so viel erin-
nerlich datirt vom 27. dieß, und lautend : „Wenn
„der Vikarius Wyß abfällig den Christen Sahli be-

„suchen würde, so soll der Aufseher ihn allsogleich
„einsperren, Rapport erstatten, und bis auf fer-
„nere Verfügung nicht loslassen,» vorgewiesen,
und er darauf hin zu acht, theils contumacirren
theils wegen Aufruhr Falschmünzen und derglei-
chcn Vergehen angeschuldigten Jnhaftirtcn in einen
Kerker verschlossen, der von wegen Ungeziefers von
den Gefangnen in Wasser gesezt, nicht einmal ge-
nugsamen Platz zum scheu, ein elendes Strohlager,
mir einer oft den Gefangnen selbst ungenleßba-
ren, in Küblen darbringenden Suppen, und von
aussen und nebenher die Luft verpestende Unraths-
auvdimstlmg verbindet. Hier sollte nun der in
Ausübung seiner Pflicht hinterlistig gefangne Geist-
liche, laut Winken des vom Rapport wicderkvm-
wenden Aufsehers, etwa zwei Tage sitzen, um mit
dem Sahli recht zu Boden reden zu können. Ueber-
dieß durfte ohne spezielle Erlaubniß des Regierungs-
statchaittrs niemand zu ihm kommen. Sein Schwa-
Ser, B. Rengger von Brugg, rettete ihn endlich
Abends um 8 Uhr, also nach zwolsstimdigem, sei-
»er schwachen Gesundheit schon wirklich Nachtheil:-
gen Leiden, als er mit grosser Mühe sich ein et-
was minder scheußliches Nachtlager bereits erbettelt
hatte.

Da nun ein solch höchst willkührliches, consti-
rmions - und gefezwidriges Verfahren dein B. Wyß,
a-S ogentlichm Religiensdiêner, an seiner Ehre,
Antsverrichtun-'en und künftigen Aussichten höchst
tst -îieh, als Gatte und Versorger einer kränkeln-
ven urau und gefährlich darnieder liegenden Kin-

Bern, 7. Sept. 1799. (21. Frukt. Vll.

des sehr nachtheilig, und überhaupt in allen Rük-
sichten und Folgen ein für die Gesezgebung in-
teressanter Gegenstand ist, als nimmt derselbe ehrer-
bietig d'e Freiheit, diesen Umstand den Gliedern
der helvetische! Gesezgebung, durch Ihr, B. Re-
präsentant, verehrungswürdiges Organ bekannt zu
macheu.

Gruß und Hochachtung!
A. Rudolf Wyß,

Religionsd., u. derzeit Pfarrvik. zu'Wohle».

Huber: Das Her; blutet einem über solchem-
zeigen; sind sie wahr, so kann nicht geschwind ge-
nug Hilfe geleistet werden, ich fodere also Ueber-
sendung ans Direktorium.

Grafenried will erklären daß der Rath mit
'Abscheu eine solche Grausamkeit angehört habe, und

Host, einen solchen Beamten werde das Direktorium
nicht langer an feiner Stelle lassen.

Carrard stimmt ganz Hubem bei, und be-
merkt, daß man nicht urtheilen soll, ehe man die
Vertheidigung gegen die Anklage angehört hat.

Seeretan folgt Carrnrds Bemerkung.
Die Anklage wird dein Direktorium mitgetheilt.
Der Senat erklärt, den Beschluß über den Ans-

tritt der Mitglieder der Verwaltungskammer» wegen
fehlerhafter Abfassung nicht annehmen zu können.

Anderwerth fodert Abfassungsverbesserung.
Koch folgt. Nuce: Die Botschaft des Senats ist
selbst fehlerhaft abgefaßt: der Arzt sollte sich selbst
gesund machen! Die Abfassung soll verbessert werden.

Anderwerch glaubt, die Austrittsgesetze der
Mitglieder der constttuirten Gewalten seyen darin
fehlerhaft, daß die mangelnden Mitglieder dieser
Behörden unter die geftzlich austtetcnden Mitglieder
gezählt und also die übrigen in der Hoffnung durch
das Loos auszmreten, verkürzt werden; erwünscht,
daß die Commission diese Anzeige in nähere Erwas
gung ziehe. Der Antrag wird angenommen.

Nachmittagssirzung.
Abgeordnete der verschiedeneu Brüderschaften

von Miette im Distrikt La Vaux, wünschen in Rük-
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ficht ihres Bruderschaftsguts nicht dem Munizipal-
gej'ez unterworfen zu werden.

Die Abgeordneten erhalten auf Eschers An--

trag die Ehre der Sitzung.
Seeretan untersiüzt dieses Begehren, und

fodert Tagesordnung, darauf begründet, daß das
Gesez solches Bruderschaftsgut nicht als Gemeinde
gut ansieht.

Carmintran ist gleicher Meinung, und fürch-
tet, daß die Agenten leicht landvögtlichen Miß-
brauch machen könnten, wenn sie unsere Gesetze
unrichtig auslegen.

Anderwerth wünscht Untersuchung durch eine
Commission.

Carrard folgt Secretan. Bourgeois ist
gleicher Meinung. Der Gegenstand wird, an eine

ausSecretan,Carrard und Vetsch bestehende
Commission gewiesen.

B. Zuber, Schlüsselwirth in Bern, bittet,
daß verschiedene Bürger des Oberlands, d.ie mit
Gewalt in die igooo Mann geworfen wurden,
wieder freigegeben werden.

Kühn fodert Untersuchung durch eine Commis--
sion, über Gewaltthätigkeiten gegen Bürger, die
vor keinem Richter waren.

H über glaubt, da dieß eigentlich eine Klage
gegen einen Negienmgscommissär sey, so gehöre
die Sache an das Direktorium.

Michel bestätigt, daß der Commissär Müller
in diesem Geschäft vollkommen willkührlich han--

delte; er stimmt Kühn bei.

Cartier folgt, bemerkt aber, daß das Gleiche
im Canton Solothurn ebenfalls vorgefallen ist.

Secretan glaubt, da der Schlüsselwirth kei-
nen Beruf habe, sich in die Sache zu mengen,
so könne man zur Tagesordnung gehen.

Herzog v. Eff. ist Secretans Meinung.
Äüce folgt. Rellsiab folgt.
Escher hingegen glaubt, es sey einer der gross

sen Vortheile unsrer Verfassung daß jeder Bürger
freimüthig seine Anträge zum -Wohl des Vaterlands,
zum Schuz der Gesetze und der Verfassung au die
gehörigen Behörden bringen könne, also statt über
eine solche Anzeige zur Tagesordnung zu gehen,
nimmt er alles mit Dank auf, was dem Vater-
land und der Gerechtigkeit zum Vortheil dient. Was
die Sache selbst belrisst, so sind für alle gegenre-
volutionäre Vergehen Kriegsgerichte niedergcftzt
worden, und also ist es der schändlichste Mißbrauch
der Gewalt der vollziehenden Macht, wenn einzelne
Commissars willkührlich, angeklagte Bürger unter
die Truppen gestekt haben; ich fodere eine Unter-
suchungscomm.ission, und erkläre, daß wenn man
über die meH'chcnfreundliche Anzeige dieses Bürgers

zur Tagesordnung gehen wollte, daß ich morgens
sein Begehren in offner Sitzung wiederholen würde.

Fierz findet, es sey keine Strafe für die Frei-
heit zu dienen, und daher stimmt er zur Tages-
ordnung.

Zimmer mann ist in den gleichen Grundsätzen
wie Escher, aber nicht mit seinem Schluß einig,
denn wir müssen uns jener Umstände erinnern, die

damals statt hatten; er sieht diesen Fall an, wie
den der Gciselaushebung; aber da die Sache das

Direktorium zuerst angeht, so können wir die Bitt-
schrift demselben zuweisen; geschieht dann nichts
hierüber, so kann sich die Gesezgebung damit be-

fassen. Die Bittschrift wird dem Direktorium mit-

getheilt.
Margretha Brcfi, geb. Frey, in Basel,

fodert Berechtigung, ein Testament zu machen.

Cartier fodert Tagesordnung, auf die vor-
handencn Gesetze begründet.

Secretan fodert Auskunft von den Basler-
Mitgliedern.

H über fodert Verweisung an eine Commission.

Herzog v. Eff. folgt.
Dieser Antrag wird angenommen, und m die

Commission geordnet: Huber, Herzog und Giii-
Die Gemeinde Orbe wünscht Auskauf der Weid-

rechte. Diese und ähnliche Bittschriften der Ge-

meinde Romont, und eines Bürgers von Orbe,
werden an die bestehende Commission gewiesen.

Die Gemeindsverwaltüng don Jferten, im

Leman, wünscht, daß der Spital von den ^e-
schwerden befreit werde, die er wegen den Zehen-

den und Bodenzinsen trug. Diese Bittschrift wiro

an eine, über diesen Gegenstand schon niedcrgejezre

Commission gewiesen.
B. Tissot, von St. Cergue, im Distr- Reu?,

klagt über unrechtmäßige Vertheiluug des Gemeine,

guts. Auf Carrards Antrag geht man über u.-
sen Gegenstand zur Tagesordnung.

Z Die Gemeinde St. Manriz, im Wallis, 5

L dert ihre traurige Lage, wegen ungeheuren bug«"

fitioncn, und wünscht Unterstützung.
^

Escher: Wahrscheinlich ist dieses die gecr ^
s -<><?? s^olvetien: denn die vc^

wen »verladen; laut einem ^c, m-»» -c-
einden untersiüzt werden, man wefie aljo u 1

Bittschrift ans Direktorium. Nuce folgt-
Debon bezeugt, daß ohne Hülfe diese und '

benachbarten Gemeinden des Passes nacy Wmst'st
nicht mehr bestehen können; er wünscht also ^ '
pfchlung ans Direktorium zu Unterstützung, urm »

Verwendung bei den Franken, um Ernährung iS

durchziehenden Truppen.

-
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Nuce: Das Direktorium spricht immer von
nenen Militäraushebungen, und doch ist es dieser
Gemeinde seit 13 Monaten noch Truppen-Sold
schuldig; er unterstüzt Eschers und Debons Be-
merkungen und Antrage.

Dieser lezte allgemeine Antrag wird angenommen,
l B. Corvaun, Gerichtschrciber in Jfertcn, bittet

um Auskunft über seine Besoldung. Die Bitt-
schrift wird der Besoidungs-Commission zugewiesen.

Senat, zo. August.
Präsident: Falk.

Die Discussion wird fortgesezt, über die Be-
dingnisse, unter denen Fremde das helvetische Bür-
gerrecht erlangen können.

Lüthi v. Lang.: Aus der Frage, ob es nüz-
lich oder schädlich seyn möchte, die Fremden auf
eine leichte Art Helvetica einzuverleiben, entstehen
sehr natürlich folgende Vorfragen:

1. Kann Helveticas Boden mehrere Menschen
nähren, als seine dießmaligen Bürger und
Bewohner?

s. Welches ist in Folge der Zeit zu vermuthen,
die Zu - oder Abnahme der Bevölkerung

Die erste Frage laßt sich anders nicht, als Mit
Nein beantworten. — Die alljährliche Getraid- und
Mastvieh-Einfuhr aus Schwaben, Vaiern, Frank-
reich, Italien :c. ist ein unumstößlicher Beweis,
daß Helvetic« bereits überbevölkert sey — daß Hel-
détiens Boden in dießmaliger Beschaffenheit seine
Bewohner nicht ernähren könne.

Nur Despoten und Menschenhändler fanden Ge-
winst an Ueberbevölftrung eines Landes.

Die zweite Frage läßt sich aus der Uebersicht
dtt Bevölkerungstabellen sehr natürlich auflösen,
daß nämlich die Bevölkerung in Helvetic» seit vie-
len Jahren her beträchtlich zugenommen habe; ich
behaupte, daß zum Beispiel im Emmenthal die
Bevölkerung im Laufe von 20 Jahren sich um den
men Theil vermehrt habe, und ist nun zu vermuthen,
daß, infolge der Zeit, die Bevölkerung in Helvetien
noch mehr als bis dahin zunehmen werde, weil
me fremden Kriegsdienste aufgehört, und die im
Sold gestandenen Schweizer wieder in ihr Vater-
land zurükkehren, und zur Ehe schreiten werden.-
Wenn man hingegen in der Zeitfolge Verminderung
der Bevölkerung vermuthen wollte, so müßte man
auch zum voraus zugeben, daß sich Helveticas
Wchlstand vermindern werde: denn die Zu- oder

.Abnahme der Population hält gewöhnlich mit der
M-oder Abnahme des Wohlstands gleichen Schritt.àS diesen sehr natürlichen Erwagungsgrünben,
wurde ich cs für unklug achten, wenn man dem
-ömndm die Naturalisirung so ganz leicht machen

;
würde; zumal es gewiß ist, daß bisher keine, oder
doch nur wenige rohe oder unverarbeitete Cchwei-
zer-Brodukten ins Ausland gesandt, hingegen eine
große Menge hineinbeschikt, darin verarbeitet, und
dann wieder weggesandt worden.

Ich Heisse ein über seinen Ertrag bevölkertes
Land — ein unglükliches Land — weil es ihm an
eigenem Unterhalt mangelt, und cs deswegen von
andern Ländern abhängen muß.

Wenn also keine unverarbeitete Schweizer-Pro-
dukten wegen Mangel an Kunstfleiß — ins Aus-
land versandt werden mußten — so mangelt es
uns nicht an Künstlern.

Wenn Helvetiens Landbau, nach Maßgab seines
Klima, in Vergleich anderer Lander sehr hoch ge--
bracht ist, so kann der Fremde auch hier wenig
zuträglich seyn; doch möchte ich ihm zu dieser Bc-
ganaenschast einen sehr kurzen Weg eröffnen, weil
ich die Erweiterung des Landbaucs noch möglich,
und so zu sagen unendlich achte, und weil ich
glaube, daß jemehr Helvetien urbarisirt, die Sümpfe
ausgetroknet, die Gebirge in ihrem Innerlichen und
Aeusscrlichcn benuzt, die Wälder gereinigt, und an
gehörige Orte verftzt, das Erdreich gemischt würde;
je reicher der Ertrag, je reiner, die Luft, und je
weniger Ungewitter wir haben würden. —

In Erwägung alles dessen, möchte ich für die
Naturalisirung eines Fremden folgende Confiitn-
tions-Bedingnisse vorschlagen:

1. Ein Fremder wird in Helvetien naturallsirt,
wenn er 20 Jahre alt ist, 1000 L. reines eigenes
Vermögen mitgebracht, 15 Jahre in Helvetien ge-
wohnt, und Zeugnisse seines Wohlverhaltens von
all denen Munizipalitäten, hinter denen er sich in
gesagtem Zeitkauf aufgehalten, darlegen kann, und
dann auch bescheinigt, baß er die oben ausgeftzte
Summe auf noch besitzende Liegenschaften verwen-
det habe.

2. Der Fremde mag in einer nähern Zeitfrist
angenommen werden, wenn er sich für Helvetien
ausserordentlich nüzlich gemacht hat, wie z. B.,
wenn er erträgliche Bergwerke eröffnet, weitschich-
tige Sümpfe austroknet, oder sonst ödes Land be-
trächtlich verbessert hat, oder bei erwiesenen, dem
Vaterlande geleisteten Heldenthaten. In all solchen
Fällen kann der Vollziehungs-Rath die Armnahme
den gesezgcbenden Räthen vorschlagen, und diese
können nach zweimaliger Berathung, die von 4 zu
4 Wochen angestellt werden muß, die Annahme
oder Verweisung beschließen.

Z. Ein Fremder soll bei seiner Naturalisation
50 L. in die allgemeine Armenkasse zahlen.

Genhard verlangt, daß man einstweilen einzig
von der Zeit des Aufenthalts in Helvetien, die zu
Erlangung des Bürgerrechts crfvderlich ist, spreche.
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Erauer hält dafür, io Jahr« seyen hinlänglich:
die Erwerbsquellen in Helvetien sind noch lange
nicht im wünschenswerthesten Zustand; wir bedürfen
dqzn Fremde, und es ist eine höchst falsche Politik,
die Aufnahme derselben zu sehr erschweren zu wob
ten. Armuth ist gar nicht immer Begleiterin der
Tugend, sehr oft ist sie Mutter schwarzer Verbce-
chen; Theurung ist ebenfalls nicht als Folge der
großen Bevölkerung zu befürchten; die fehlerhaften
Verfassungen, die Sperrsysteme u. s. w. waren
bisher an den Theurungen Schuld. Größere Be--
völkerung erhöhet immer den Wohlstand eines Lan-
des. Er stimmt für den Borschlag der Commission
und für Jahre.

Meyer v. Aaran glaubt mit Lüthi v. Langn.,
man müsse erst untersuchen, ob Helvetien Mangel
oder lleberfluß an Einwohnern habe; das leztere
ergicbt sich leicht aus dem hohen Preise des Law
des vor der Revolution; auch an Kunstfleiß man-
Zelt es uns nicht, wohl aber an Auswegen für die
Produkte desselben. Er stimmt also zu 20 Jahren.
W Lüthi v. Sol.: Man weicht ganz von der
Frage ab; es ist jezt nur darum zu thun, ob ein
schon 10 Jahre geduldeter Fremder, Bürger werden
soll. — Alle Nachtheile, die man uns mit spieß--
bürgerlicher Sorgfalt aufzählt, würden dadurch
nicht gehoben, wenn die Fremden, die in Helvetien
sich aufhalten, schon nicht in den Urversammlungen
stimmen könnten.

(Die Fortsetzung folgt.)

Inländische Nachrichten.
kuzern, Z. Sept. Sontag Abends hat man

uns 500 verwundete Franken angekündigt; eben so

viele sollen nach Zug transportiert werden. Bis jezt
aber ist blos ei» Theil davon bei uns eingetroffen.
Das Gefecht gieng dcn 29. August vor. Es wurde
auf dem Bragell angegriffen und erst nach einem
kangen Widerstand zog sich der Feind zurük. Die
Franken folgten ihm auf dem Fuß nach und rükten
bis in Glarjs vor. Hier ruheten sie von ihrer Stra--
pazze aus, aßen und tranken in Erwartung einer
Colonne, die zu ihrer Unterstützung von Jbrig aus
hätte anlangen sollen. Leider kam statt dieser, oster-
reichische Beuterei angerannt, griff an, und drängte
die Republikaner auf eine Stunde weit aus Glaris
jurük^ Das Gefecht muß hitzig gewesen seyn; Ge-
neral Monitor ward einmal und sein Adjutant
zweimal gefangen; beide aber wurden befreit durch
den alle' wagenden Muth einiger Conscribirten.
Wlesslrte haben die Franken /ehr viele, auch meh--
rere Todte, besonders soll die 84. Halbbrigade hart
Helitten haben. Wie gewöhnlich ist dem Feind eine

beträchtliche Anzahl Gefangner gemacht worden. Cs
sollen sich Schweizer und Klarner Landleute unter
denselben befinden, die, wie es heißt, nichts Gn-
tes zu hoffen haben. Die Franken haben seither
Verstärkungen erhalten, und man vermuthet, sie

werden beim ersten Angriff sich des Fleckens Glaris
bemächtigen, (was neuern Berichten zuftlge wirklich
geschehen ist). Die Oestreicher sollen in Glaris
6 Bataillons Infanterie, viele Kavallerie und Ar-
tillerie haben. Hotze und Jellachich sollen dort seyn.

Bekan ntmachuttg.
Der Geriehlsschreiber des Distriktgerichts zu Ls-

zeru, an den Verleger des helvetischen

Tageblatts.
Luzern den zc>. August 1799.

Bürger!
Sie werden ersucht, in das Tageblatt gütigst

einzurücken, daß auf Samstag als den 14. Herbst-

monat der Auffall des Bürger Joseph Rsnca von

Luzem vor hiesigem Gericht Morgens y Uhr gchass

ten werde; demnach alle diejenigen so an ihne

etwas zu fordern haben, ermahnt sind ihre An-

spräche mit Vorweisung habender Rechten in treuem

einzugeben, jene aber, die ihm schuldig sind, ihre

Schuld bei so hoher Geldstraft, als die Schâ
sich beläuft, an bemeldrem Tage anzuzeigen, pw
stehe zu Gegendiensten bereit.

Republikanischer Gruß und Achtung.
Joseph Hochstraßer, Gerichtâschrêiber.

Anzeige.
Dem B. Distriktsstatthalter Rikli, Distrikt

Wangen, Canton Bern bezeugen die Herausgebe

des Tagblattes, auf sein Schreiben vom
sehr gerne, daß nicht er es ist, der im » '

Stück des Tagblattes in der Anmerkmig
312) mit den Worten B. Distr. Statth. R.,^
B., bezeichnet ist.

Drukfehler.
In einigen Abdrücken des Stück 8^ ist folgen

der Drukfehler stehen, geblieben: ^Seite Air, Spalts, Anmerk., Zeile isv
unten statt in der ich ihn vielleicht: memem Fr
de, einen dösen Buben, den man einswenen u. >. >

muß es heissen: in der ich ihn,, "/ü/ni Fw
ilen

eu'.cn bösen Buben, dcn man vielleicht emsw

Stück yi, Seite 3Z6, Spalt 2, Zeile e, st^
Mittelhoizer, lies Kublj.
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